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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 19.12.2018 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Der Kinder- und Jugendförderplan 2017-2021 wird wie folgt geändert: Die Fußnote Nr. 41 im 

Maßnahmepunkt I zum Angebot Kinder und Jugendhaus Roter Berg ("befristet bis 31.12.2018, 

siehe MNP V") wird wie folgt formuliert: „regelmäßige Berichterstattung zur Entwicklung der 

Einrichtung im Jugendhilfeausschuss“ 

 

 

 

05.12.2018, gez. i.A. Bimböse  05.12.2018, gez. i.A. Bergmann 

Datum, Unterschrift Herr Möller  Datum, Unterschrift Herr Kordon 

 

05.12.2018, gez. i.A. Kleimenhagen  05.12.2018, gez. i.A. Büchner 

Datum, Unterschrift Frau Hettstedt     Datum, Unterschrift Frau Rothe-Beinlich 

05.12.2018, gez. Stassny   

Datum, Unterschrift Herr Stassny 

  

 

 

Denny Möller, Fraktion SPD 

Dominik Kordon, Fraktion CDU 

Carola Hettstedt, Fraktion DIE LINKE. 

Astrid Rothe-Beinlich, Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN 

Daniel Stassny, Fraktion FREIE 

WÄHLER/FDP/PIR 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2018 2019 2020 2021 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Im Maßnahmepunkt I des Kinder- und Jugendförderplanes 2017-2021 (DS 1972/16, zuletzt 

geändert durch DS 1674/18) ist die Förderung des Kinder- und Jugendhauses Roter Berg in 

Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission und Gemeindedienste gGmbH bis zum 31.12.2018 

befristet. Damit verbunden ist die Erarbeitung einer Analyse der Jugendarbeit im Planungsraum 

Erfurt Nord gemäß Maßnahmepunkt V. 

Der Jugendhilfeausschuss und sein Unterausschuss Kinder- und Jugendförderplanung haben sich 

mit der Jugendarbeit in Erfurt Nord umfassend befasst. Zur Perspektive des Kinder- und 

Jugendhauses Roter Berg fanden Vor-Ort-Besuche und zwei Trägeranhörungen statt. Der 

Jugendhilfeausschuss ist am 15.11.2018 zur Einschätzung gelangt, dass die Förderung der 

Einrichtung über den 31.12.2018 hinaus fortgesetzt und die Trägerschaft beim bisherigen Träger 

belassen werden soll (siehe Beschlussvorschlag). Damit einhergehend wurden mehrere 

Festlegungen zur Sicherung der fachlichen Weiterentwicklung der Einrichtung getroffen (DS 

2424/18). 
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